
 

 Vorlage Nr.  2692.1  

Laufnummer 15329  

Motion von Jolanda Spiess-Hegglin 

betreffend Publikation der Rechtsprechung  

vom 5. Dezember 2016 

 

 

Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin, Zug, hat am 5. Dezember 2016 folgende Motion einge-

reicht: 

 

Urteile, Strafbefehle und Beschwerdeentscheide sind zu publizieren, damit die Presse und die 

Öffentlichkeit ihre Kontrollfunktion gegenüber von Judikative und Exekutive wahrnehmen kö n-

nen. Die Gerichte des Bundes tun dies schon seit dem Jahr 2000 und haben damit gute Erfa h-

rungen gesammelt. In seinem Urteil 1C_123/2016 vom 21. Juni 2016 hat das Bundesgericht 

klargemacht, dass es dies zukünftig auch von kantonalen Gerichten erwartet.  

 

Das Gesetz über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege vom 26. August 2010 wird 

wie folgt geändert: 

 

Geltendes Recht 

 

§ 97 Öffentlichkeit von Entscheiden 

 
1
 Soweit die Entscheide der Gerichte nach 

Bundesrecht öffentlich sind und nicht münd- 

lich eröffnet wurden, werden sie durch Auf- 

lage in der Kanzlei des Gerichts der Öffent-

lichkeit während drei Tagen seit der Eröff-

nung zugänglich gemacht. In gleicher Wei-

se werden Strafbefehle nach Eintritt der 

Rechtskraft durch die Kanzlei der Staats-

anwaltschaft während drei Tagen zugäng-

lich gemacht. 

 
2
 Das Obergericht veröffentlicht unter Wah- 

rung des Persönlichkeitsschutzes in geeig-

neter Weise eine Auswahl von Entscheiden, 

die für die Rechtspraxis und Rechtsentwick-

lung von besonderer Bedeutung sind. 

  

 

Motionstext 

 

§ 97 Öffentlichkeit von Entscheiden 

 
1
 (unverändert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2
 Alle Gerichte und die Staatsanwaltschaft 

publizieren laufend sämtliche Urteile und 

Strafbefehle vollständig aber anonymisiert 

auf ihrem jeweiligen Webauftritt. Die Veröf-

fentlichung kann aufgeschoben werden, so-

lange diese eine behördliche Massnahme 

vereiteln würde.
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Das Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 wird wie folgt ge-

ändert: 

 

Geltendes Recht 

 

§ 48 Entscheid 

 
1
 Der Beschwerdeentscheid ist zu begrün-

den und den Parteien schriftlich mitzuteilen. 

  

 

 

 

 

 

 

Motionstext 

 

§ 48 Entscheid 

 
1
 (unverändert) 

 

 
2
 Die Beschwerdeinstanzen publizieren lau- 

fend sämtliche Endentscheide vollständig 

aber anonymisiert auf ihrem jeweiligen 

Webauftritt. Die Veröffentlichung kann auf-

geschoben werden, solange diese eine be-

hördliche Massnahme vereiteln würde. 

  

 

 

§ 72 Urteil 

 
1
 Gelangt das Verwaltungsgericht zu einer 

Gutheissung der Beschwerde, so urteilt es 

selbst in der Sache oder weist sie zur neu-

en Beurteilung an die Vorinstanz. 

 
2
 Das Verwaltungsgericht kann die Angele-

genheit insbesondere zurückweisen, wenn 

die Vorinstanz auf die Sache nicht eingetre-

ten ist oder wenn sie den Sachverhalt un-

genügend festgestellt hat. 

 
3
 Das Urteil ist zu begründen und den Par-

teien schriftlich mitzuteilen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72 Urteil 

 
1
 (unverändert) 

 

 

 

 
2
 (unverändert) 

 

 

 

 

 
3
 (unverändert) 

 

 
4
 Das Verwaltungsgericht publiziert laufend 

sämtliche Urteile vollständig aber anonymi- 

siert auf seinem Webauftritt. Die Veröffent-

lichung kann aufgeschoben werden, solan-

ge diese eine behördliche Massnahme ver-

eiteln würde.
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